
 

 

ommunal relevant 
Die AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion informiert 

 

_______________________________________________________________________________________________________________
 

Was tut die Koalition für die Kommunen? 
 

Peter Götz MdB, 
Bundesvorsitzender  
der KPV und 
kommunalpolitischer 
Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestags-
fraktion. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wachstum findet vor Ort statt. Städte, Ge-
meinden und Landkreise profitieren somit als 
erste von dem klaren wirtschaftspolitischen 
Kurs der neuen bürgerlichen Koalition. In der 
jetzigen Situation gilt es, den Einbruch des 
wirtschaftlichen Wachstums so schnell wie 
möglich zu überwinden und zu einem neuen, 
stabilen und dynamischen Aufschwung zu 
kommen. 
Wir wollen Deutschland gemeinsam voran-
bringen und Gegensätze überwinden. Klare 
Entwicklungsziele für Großstädte bzw. Bal-
lungsräume einerseits und ländliche bzw. 
strukturschwache Gebiete andererseits kenn-
zeichnen den eingeschlagenen Weg.  
Die Koalition wird ein Handlungskonzept mit 
den Ländern zur Verringerung von Abwande-
rung und Sicherung der privaten und öffentli-
chen Infrastruktur in vom demographischen 
Wandel besonders betroffenen ländlichen 
Räumen entwickeln und abstimmen, insbe-
sondere zu den Bereichen Gesundheitsver-
sorgung, wohnortnahe Bildungsangebote, 
Sicherung von Mobilität, leistungsfähiger Inter-
netzugang und Stärkung der interkommunalen 
Zusammenarbeit.  
Allen Unkenrufen zum Trotz werden die  Auf-
gaben der Daseinsvorsorge nicht über die 

bestehenden Regelungen hinaus steuerlich 
belastet. Die neue bürgerliche Koalition will 
vielmehr von vornherein mit den Städten, Ge-
meinden und Landkreisen zusammenarbeiten.  
Hervorzuheben sind die Bereiche  

- Städtebauförderung,  
- Arbeitsmarkt bzw. Aufgabenwahrneh-

mung für die Betreuung und Vermittlung 
der Langzeitarbeitslosen,  

- Integrationspolitik,  
- Naturschutz bzw. Erarbeitung von Instru-

menten zur Gestaltung der Innenentwick-
lung und Verminderung des Flächenver-
brauchs,  

- Kinderbetreuung,  
- Jugendschutz,  
- Bildung bzw. Ausgestaltung der ange-

strebten Bildungspartnerschaft und  
- Bekämpfung von Steuerverschwendung. 

 
Der neue bürgerliche Kurs stärkt Deutschland 
und die kommunale Ebene insgesamt. Aber es 
kommen schwierige Aufgaben auf uns zu. 
Vor dem Hintergrund der durch diese Koaliti-
onsvereinbarung beschlossenen Steuerer-
leichterungen wird es auch darum gehen, die 
damit für die kommunalen Haushalte verbun-
denen steuerlichen Mindereinnahmen zu kom-
pensieren.  
CDU und CSU sind die Kommunalpartei 
Deutschlands. Mit dem vorliegenden Koaliti-
onsvertrag ist klar, dass die Union auch in der 
neuen schwarz-gelben Koalition Anwalt und 
Ansprechpartner der Kommunen bleibt. Dies 
wird sich auch in der vereinbarten Kommission 
zur Neuordnung der Gemeindefinanzen deut-
lich zeigen. 
Ich appelliere an alle, besonnen und konstruk-
tiv das Angebot der neuen Bundesregierung 
aufzugreifen. Jetzt gilt es gemeinsam zu Han-
deln! 
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Kommunalrelevante Aktionspunkte im Überblick 
 

1. Kommunale Selbstverwaltung stärken 

2. Kommunalfinanzen neu ordnen 

3. Wachstumshemmnisse beseitigen 

4. Dreigliedriges Bankensystem unterstützen  

5. KfW stärken 

6. Bürokratie abbauen  

7. Genehmigungsverfahren straffen 

8. Vergaberecht vereinfachen 

9. Finanzen generationengerecht gestalten 

10. Naturschutz mit Kommunen stärken 

11. Flächeninanspruchnahme gemeinsam  

reduzieren 

12. Personenbeförderungsgesetz novellieren 

13. Nachhaltigen Stadt- und Regionalverkehr  

fördern 

14. Stadtentwicklung zukunftsfest gestalten 

15. Städtebauförderung flexibilisieren 

16. Städtebaulichen Denkmalschutz planungssicher  

gestalten 

17. Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen stärken 

18. Bauplanungsrecht weiterentwickeln 

19. Wohneigentumsquote erhöhen 

20. Honorarordnung für Architekten und Ingenieure  

modernisieren 

21. Regional- und Strukturpolitik sinnvoll fortsetzen 

22. Landwirtschaft regional gezielt fördern 

23. Unterstützung ländlicher Regionen ausbauen 

24. Schnelles Internet in ganz Deutschland  

ausbauen 

25. Tourismus stärken 

26. Deutsche Einheit voranbringen 

27. Neue Lösungsansätze gegen Arbeitslosigkeit  

kommunal erproben 

28. Bildungspartnerschaft mit Ländern und  

Kommunen 

29. Kinderbetreuung qualitativ und quantitativ  

verbessern 

30. Mehrgenerationenhäuser umfassend einbinden 

31. Jugendschutz verbessern 

32. Kinder- und Jugendhilfe evaluieren  

33. Jugendgewalt und -kriminalität bekämpfen 

34. Vernetztes Wohnen für ältere Menschen 

35. Demographischen Wandel ressortübergreifend  

bewältigen 

36. Demografiestrategie erarbeiten 

37. Nationalen Integrationsplan weiterentwickeln 

38. Modellregionen für Integrationspartnerschaften 

vor Ort  

39. Integrationsdefizite konsequent beheben 

40. Integrationskraft von Kindergärten und Schulen  

verstärken 

41. Erwerbsbeteiligung von Migranten verbessern 

42. Bürgerschaftliches Engagement von Migranten 

fördern 

43. Scheinehen verhindern 

44. Bürgerschaftliches Engagement fördern 

45. Jugendfreiwilligendienste stärken 

46. Arbeitsmarktpolitik effektiv und effizient  

gestalten  

47. Aufgabenwahrnehmung für Langzeitarbeitslose 

neu ordnen 

48. Mustervertrag für Zusammenarbeit mit  

Kommunen ausarbeiten 

49. Optionskommunen sichern 

50. Kosten der Unterkunft transparent gestalten 

51. Ermittlung des Wohngeldanspruchs  

vereinfachen 

52. Zusammenfassung familienpolitischer  

Leistungen prüfen 

53. Flächendeckende medizinische Versorgung  

sicherstellen 

54. Leistungsfähige Krankenhäuser flächendeckend  

sichern 

55. Staatliches Gewaltmonopol gewährleisten 

56. Forschung für zivile Sicherheit ausbauen 

57. Freiwillige im Bevölkerungsschutz dauerhaft  

unterstützen 

58. Straßenverkehrsgesetz für freiwillige Rettungs-

kräfte verbessern 

59. Schutz von Vollstreckungsbeamten verbessern 

60. Mietrecht überarbeiten 

61. Behördenrufnummer 115 ausbauen 

62. Melderecht harmonisieren 

63. Beamtenrecht fortentwickeln 

64. Transparenz kommunaler Gesellschaften  

stärken 

65. Subsidiaritätsprinzip in EU durchsetzen 
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Kommunalrelevante Auszüge aus dem Koalitionsvertrag 

 
1. Kommunale Selbstverwaltung stärken 

CDU, CSU und FDP wollen in Deutschland 
starke Kommunen. Unsere Städte, Gemeinden 
und Landkreise stehen heute vor vielfältigen 
Herausforderungen im Bereich von Demogra-
phie, Integration, Umwelt und Wirtschaft. 
Die kommunale Selbstverwaltung ist ein hohes 
Gut. Wir setzen uns für leistungsfähige Städte, 
Gemeinden und Gemeindeverbände ein, um 
die vielfältigen Aufgaben auch in Zukunft si-
cherzustellen. Zusammen mit den kommuna-
len Spitzenverbänden werden wir nach Wegen 
suchen, Entlastungen für die Kommunen, z. B. 
Flexibilisierung von Standards und Gleichstel-
lung bei gesamtstaatlichen Aufgaben, und 
Erweiterungen des kommunalen Handlungs-
spielraums zu identifizieren. Wir wollen, dass 
die Bürger sich in ihrer Heimat wohl fühlen. 
Die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise 
haben die Leistungsfähigkeit vieler Kommunen 
strapaziert und Fragen nach der Güte kommu-
naler Leistungsfähigkeit aufgeworfen. Wir be-
absichtigen, den Ländern vorschlagen, eine 
gemeinsame Bestandsaufnahme zu erarbeiten 
und Handlungsempfehlungen zur Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung vorzulegen. 
Dabei sind auch Fragen der Finanzbeziehun-
gen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden 
(Konnexitätsprinzip) und der Beteiligung der 
Kommunen an der Gesetzgebung des Bundes 
einzubeziehen, ebenso der Anschluss des 
ländlichen Raums an die Breitbandversorgung. 

2. Kommunalfinanzen neu ordnen 

Wir werden eine Kommission zur Erarbeitung 
von Vorschlägen zur Neuordnung der Ge-
meindefinanzierung einsetzen. Diese soll auch 
den Ersatz der Gewerbesteuer durch einen 
höheren Anteil an der Umsatzsteuer und einen 
kommunalen Zuschlag auf die Einkommen- 
und Körperschaftsteuer mit eigenem Hebesatz 
prüfen. 

3. Wachstumshemmnisse beseitigen 

CDU, CSU und FDP haben in der schwersten 
Finanz- und Wirtschaftskrise seit Gründung 
der Bundesrepublik Deutschland von den 
Wählerinnen und Wählern den Regierungsauf-
trag erhalten. Wir wollen unser Land aus der 
Krise heraus zu einem neuen Aufbruch in das 
neue Jahrzehnt führen. 
Um schnell und effektiv Wachstumshemmnis-
se zu beseitigen, werden wir unverzüglich mit 
einem Sofortprogramm zum 1. Januar 2010 
beginnen. Die Verlust- und Zinsabzugsbe-
schränkungen sowohl für international aufge-

stellte Konzerne als auch für mittelständische 
Unternehmen werden entschärft. Zu diesem 
Zweck werden wir unter anderem bei den ge-
werbesteuerlichen Hinzurechnungen den Hin-
zurechnungssatz bei den Immobilienmieten 
von 65% auf 50% reduzieren. Alle übrigen 
Fragen werden in die Kommission „Gemeinde-
finanzen“ einbezogen. 

4. Dreigliedriges Bankensystem  
unterstützen  

Das dreigliedrige Bankensystem von Privat-
banken, Volks- und Raiffeisenbanken und 
Sparkassen unterstützen wir. Unsere Bürge-
rinnen und Bürger profitieren von dieser wett-
bewerbsintensiven Bankenlandschaft. 

5. KfW stärken 

Förderbanken sind elementarer Bestandteil 
jeder freien Wirtschaftsordnung. Wir werden 
die KfW mit ihren Kernaufgaben als 
Mittelstandsbank stärken. Wir halten es für 
dringend erforderlich, dass die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau nicht im Wettbewerb mit priva-
ten und genossenschaftlichen Banken sowie 
Sparkassen steht.  

6. Bürokratie abbauen  

Der freiheitliche Staat soll nicht bevormunden, 
sondern den Gestaltungsraum von Bürgern 
und Unternehmen respektieren. Regulierungen 
sollen nur dort geschaffen werden, wo es zum 
Schutz des Schwächeren und zur Wahrung 
wichtiger Gemeinschaftsgüter und eines Ord-
nungsrahmens erforderlich ist. Regeln sind 
kein Selbstzweck, weshalb es nicht mehr Re-
geln geben soll, als erforderlich. Notwendige 
Regelungen müssen schlank und verlässlich, 
Verwaltungs- und gerichtliche Verfahren zügig 
sein. 
Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung 
wirken wie ein Wachstumsprogramm zum 
Nulltarif. Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise 
wollen wir dieses Potential nutzen. Alle Res-
sorts werden deshalb bestehende 
Bürokratielasten fortlaufend und eigenständig 
reduzieren und neue Belastungen vermeiden. 
Außerdem unterstützen wir die Annahme der 
Vereinfachungsvorschläge der EU-Kom-
mission aus dem Aktionsprogramm zum Ab-
bau von Verwaltungslasten. Wir werden bei 
den Verhandlungen zu neuen Regelungsvor-
haben der EU auf einer Folgekostenschätzung 
bestehen und eigene Vorschläge zur Vereinfa-
chung einbringen. Wir werden EU-Richtlinien 
wettbewerbsneutral („1 zu 1“) umsetzen. 
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7. Genehmigungsverfahren straffen 

Wir prüfen, wo Initiativen ergriffen werden 
können, um Genehmigungsverfahren, die 
bundesgesetzlich geregelt sind, zu verkürzen 
und zu beschleunigen. Genehmigungsverfah-
ren sind, wenn möglich, inhaltlich zu reduzie-
ren und verfahrens- und kompetenzmäßig zu 
konzentrieren. Dabei ist dem Anzeigeverfahren 
ein größeres Gewicht einzuräumen. Insbeson-
dere streben wir an, in Abstimmung mit den 
Ländern Genehmigungsverfahren im Baurecht 
zu straffen. Außerdem werden wir Umfang und 
Breite der gerichtlichen Überprüfungskompe-
tenz untersuchen und wo möglich auf das not-
wendige rechtliche Maß zurückführen. Wir 
befürworten die Einrichtung von Modellregio-
nen für den Bürokratieabbau. 

8. Vergaberecht vereinfachen 

Die deutsche Wirtschaft braucht ein leistungs-
fähiges, transparentes, mittelstandsgerechtes 
und unbürokratisches Vergaberecht. Zur Er-
leichterung des Zugangs zu den Beschaf-
fungsmärkten und zur Stärkung eines offenen 
und fairen Wettbewerbs um öffentliche Aufträ-
ge soll das bestehende Vergaberecht refor-
miert und weiter gestrafft werden. Ziel ist es, 
das Verfahren und die Festlegung der Verga-
beregeln insgesamt zu vereinfachen und 
transparenter zu gestalten. Wir stärken die 
Transparenz im Unterschwellenbereich. Die 
Erfahrungen aus der Anhebung der Schwel-
lenwerte in der VOB und VOL werden evaluiert 
und die Ergebnisse bei der Reform des Verga-
berechts berücksichtigt. Zur Reform des Ver-
gaberechts wird ein wirksamer Rechtsschutz 
bei Unterschwellenaufträgen gehören. Ein 
Gesetzentwurf für das reformierte Vergabe-
recht wird bis Ende 2010 vorgelegt. Das Bau-
forderungssicherungsgesetz wird alsbald und 
umfänglich hinsichtlich der Zielerreichung 
überprüft. Die Zahlungsmoral der öffentlichen 
Hand muss deutlich verbessert werden. Die 
2009 eingeführte Berücksichtigung vergabe-
fremder Aspekte wird in ihren Wirkungen ge-
prüft und gegebenenfalls korrigiert. 

9. Finanzen generationengerecht gestalten 

Wir stehen für eine solide Haushalts- und Fi-
nanzpolitik. Die Grundlage für die Zukunftsfä-
higkeit unserer Gesellschaft ist nur gegeben, 
wenn der Weg in den Verschuldungsstaat 
gestoppt wird. Die Sicherung der Tragfähigkeit  
der öffentlichen Finanzen ist vor allem vor dem 
Hintergrund der demographischen Entwicklung 
eine zentrale Herausforderung der kommen-
den Legislaturperiode. Dies ist ein Gebot der 
Generationengerechtigkeit. Nur eine durchgrei-
fende Konsolidierungspolitik verschafft dem 
Staat Spielräume, um  zu  gestalten und den  

 
 
Bürger zu entlasten. Haushaltskonsolidierung 
ist auch die Grundlage für die Sicherung unse-
res Sozialstaates. Einem überschuldeten Staat 
wird am Ende immer das Geld für die Schwa-
chen in dieser Gesellschaft fehlen. Mit der 
Haushaltskonsolidierung ist eine soziale Divi-
dende verbunden, da Zinslasten begrenzt 
werden und damit Gestaltungsmöglichkeiten 
entstehen. 
Wir werden Steuerverschwendung gemeinsam 
mit Ländern und Kommunen entschlossen 
bekämpfen. 
Die neue, im Grundgesetz verankerte Schul-
denregel trägt der ökonomischen Vernunft und 
der Verantwortung für nachfolgende Generati-
onen Rechnung. Zugleich bekennen wir uns 
ausdrücklich zu unserer Verantwortung im 
Rahmen des europäischen Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes. 

10. Naturschutz mit Kommunen stärken 

Kooperation mit den Betroffenen vor Ort ist 
unabdingbare Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Naturschutzpolitik. Wir wollen gemein-
sam mit den Naturnutzern die Umweltbildung 
fördern. Wir werden die Partnerschaft zwi-
schen Landwirtschaft, Natur- und Umwelt-
schutz über freiwillige Programme weiter stär-
ken und uns am Vorrang des Vertragsnatur-
schutzes orientieren. Die Nutzung von Öko-
konten unterstützen wir nachhaltig. 
Wir werden den Bundesländern die Kompe-
tenz geben, beim Ausgleich von Eingriffen in 
die Natur das Ersatzgeld anderen Kompensa-
tionsmaßnahmen gleichzustellen. Im Rahmen 
der Umsetzung der nationalen Strategie für 
biologische Vielfalt werden wir ein Bundespro-
gramm erarbeiten, das mit Ländern und Kom-
munen, mit Waldbesitzern, Landnutzern und 
Naturschutzverbänden abgestimmt wird. Die 
wichtige Rolle der Botanischen Gärten und 
Sammlungen werden wir stärken. 
Wir sprechen uns für die Vernetzung ökolo-
gisch besonders wertvoller Gebiete in einem 
Verbundsystem aus. Wir streben ein europa- 
und weltweites System von Schutzgebieten 
unter stärkerer Einbindung der regional unter-
schiedlichen Kulturlandschaften an. Wir erar-
beiten ein „Bundesprogramm Wiedervernet-
zung“ als Grundlage für den Bau von 
Querungshilfen im Bundesverkehrswegenetz 
in den wichtigsten Lebensraumkorridoren. 
Zur Sicherung des „Nationalen Naturerbes“ 
werden wir die Übertragung der noch ausste-
henden 25.000 Hektar national wertvoller Na-
turflächen fortführen. Wir sichern das „Grüne 
Band Deutschland“ entlang der ehemaligen 
innerdeutschen Grenze als „Naturmonument“ 
und wollen die Entwicklung eines „Grünen 
Bandes Europa“ anstoßen. 
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11. Flächeninanspruchnahme gemeinsam 
reduzieren 

Die Wiederverwendung bereits genutzter Flä-
chen und die Verdichtung im Innenbereich 
müssen Vorrang vor Flächenneuverbrauch 
bzw. vor Entwicklung im Außenbereich haben. 
Deshalb wollen wir gemeinsam mit den Kom-
munen Instrumente zur Gestaltung der Innen-
entwicklung erarbeiten. Brachflächenkataster, 
Managementpläne, ein zoniertes Satzungs-
recht der Kommunen und finanzielle 
Anreizinstrumente wollen wir weiterentwickeln. 
Wir beabsichtigen, einen Modellversuch zu 
initiieren, in dem Kommunen auf freiwilliger 
Basis ein überregionales Handelssystem für 
die Flächennutzung erproben. 

12. Personenbeförderungsgesetz  
novellieren 

Die Koalition bekennt sich zum öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) als unverzicht-
baren Bestandteil der Daseinsvorsorge, auch 
in der Fläche. Um für den ÖPNV verlässliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen, werden wir 
unverzüglich das Personenbeförderungsge-
setz (PBefG) novellieren und an den europäi-
schen Rechtsrahmen anpassen. Unser Leitbild 
ist dabei ein unternehmerisch und wettbewerb-
lich ausgerichteter ÖPNV. Dabei werden wir 
den Vorrang kommerzieller Verkehre gewähr-
leisten. Aufgabenträger bleiben die Kommu-
nen. Wir wollen mittelständischen Unterneh-
men die Beteiligungschancen sichern und 
insbesondere meine Betreibervielfalt im Bus-
gewerbe gewährleisten. Die Koalition steht zur 
Erfüllung der Finanzierungsverpflichtungen 
aus dem Regionalisierungsgesetz. Wir wollen 
jedoch eine höhere Transparenz in der ÖPNV-
Finanzierung erreichen. Für regionale Schie-
nenstrecken werden wir neue Betreibermodel-
le erproben, um den Ländern und Aufgaben-
trägern Einfluss etwa auf Modernisierung und 
Regionalisierung zu geben. Wir werden Bus-
fernlinienverkehr zulassen und dazu § 13 
PBefG ändern. 

13. Nachhaltigen Stadt- und  
Regionalverkehr fördern 

Die Koalition wird - nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund des demographischen Wandels - 
einen attraktiven und nachhaltigen Stadt- und 
Regionalverkehr fördern. Wir werden uns aktiv 
mit der Initiative der EU-Kommission „Urbane 
Mobilität“ befassen. Wichtig ist dabei, den 
Grundsatz der Subsidiarität zu beachten und 
das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen 
nicht einzuschränken. Eine City-Maut und ge-
nerelle innerstädtische Fahrverbote lehnen wir 
ab. Der Radverkehr stellt für uns einen wichti-
gen Bestandteil städtischer Mobilität dar.  
 

 
 
Deshalb werden wir den Nationalen Radver-
kehrsplan weiterentwickeln. 

14. Stadtentwicklung zukunftsfest gestalten 

Die nachhaltige Stadtentwicklungspolitik hat 
angesichts der wirtschaftlichen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Entwicklung in unserem 
Land folgende Ziele: die Bewältigung der Fol-
gen des demographischen und wirtschafts-
strukturellen Wandels, den Klimaschutz, die 
Stärkung des sozialen Zusammenhalts und 
der Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund, den Erhalt historischer Bausub-
stanz und Stadtstrukturen, die Wieder- und 
Umnutzung von Brachflächen und die 
Barrierearmut im Wohnumfeld. Auf dem Gebiet 
der nachhaltigen Stadtentwicklung ist darüber 
hinaus die internationale Zusammenarbeit 
auszubauen. Um den europäischen Integrati-
onsprozess zu beschleunigen, ist die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit bei der 
Raumordnungsplanung zu intensivieren. 

15. Städtebauförderung flexibilisieren 

Die Städtebauförderung leistet einen unver-
zichtbaren Beitrag zur lebenswerten Gestal-
tung von Städten und Gemeinden. Wir werden 
die Städtebauförderung als gemeinschaftliche 
Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen 
auf bisherigem Niveau, aber flexibler fortfüh-
ren. Es gilt, die privaten Hauseigentümer und 
das im Stadtgebiet ansässige Gewerbe stärker 
in die Stadtentwicklungsprozesse einzubinden. 
Dazu dient u. a. das Instrument des integrier-
ten Stadtentwicklungskonzeptes. Auf neue 
Herausforderungen werden wir zunächst mit 
Modellvorhaben von Bund und Ländern rea-
gieren. 
Beim „Stadtumbau Ost“ soll die Aufwertung 
von Innenstädten und die Sanierung von Alt-
bausubstanz gestärkt und der Rückbau der 
technischen und sozialen Infrastruktur besser 
berücksichtigt werden. Der Erfolg des Pro-
gramms soll nicht durch ungelöste Altschul-
denprobleme einzelner Wohnungsunterneh-
men beim Abriss von Wohnungsleerstand 
gefährdet werden.  
Der „Stadtumbau West“ wird weiterentwickelt. 
Das Programm „Soziale Stadt“ soll stärker 
ressortübergreifend umgesetzt werden. Mit 
dem Programm „Aktive Stadt und Ortsteilzen-
tren“ wollen wir weiter zur Stärkung der Innen-
entwicklung beitragen. Wir werden die Förde-
rung der energetischen Sanierung sozialer 
Infrastruktur fortführen. 
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16. Städtebaulichen Denkmalschutz  

planungssicher gestalten 

Das Programm „Städtebaulicher Denkmal-
schutz“ ist für den Erhalt und die Erneuerung 
historischer Innenstädte unentbehrlich. Wir 
wollen zugunsten des Denkmalschutzes Pla-
nungssicherheit für Investoren gewährleisten 
und halten daher an der steuerlichen Förde-
rung von Baudenkmalen und Gebäuden in 
Sanierungsgebieten und städtebaulichen Ent-
wicklungsbereichen fest. 

17. Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen 
stärken 

Eine besondere Aufgabe wird künftig die Si-
cherung der öffentlichen Daseinsvorsorge in 
dünn besiedelten Räumen sein. Wir wollen 
diese Räume bei der Entwicklung dezentraler 
Systeme, bei der Nutzung alternativer Techno-
logien zu Energie-, Wasserver- und Abwas-
serentsorgung sowie bei der Vernetzung und 
Kooperation von Ressourcen und Kräften un-
terstützen. Die flächendeckende Versorgung 
mit Infrastruktur für ein schnelles Internet wird 
massiv vorangetrieben. 

18. Bauplanungsrecht weiterentwickeln 

Das Planungsrecht und die Planungsziele 
werden wir weiterentwickeln. Es gilt, den Kli-
maschutz zu verankern, den Vorrang der In-
nenentwicklung zu stärken und die Genehmi-
gungsverfahren zu entbürokratisieren. Dazu 
werden wir das Baugesetzbuch (BauGB) an-
passen und weiterentwickeln. Ferner werden 
wir die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
umfassend prüfen. Wir werden mit den Län-
dern einen Dialog darüber führen, wie Geneh-
migungsfiktionen generell ausgeweitet werden 
können. Ziel ist auch, die Allgemeinverbind-
lichkeit von wesentlichen Punkten der Muster-
bauordnung zu erreichen. Ungenutzte inner-
städtische Grundstücke des Bundes und bun-
deseigener Unternehmen müssen schneller 
einer Umnutzung bzw. Veräußerung zugeführt 
werden. Das erfordert ein wirkungsvolleres 
Immobilienmanagement des Bundes. Durch 
die Stärkung der Innenentwicklung wird auch 
die Inanspruchnahme neuer Flächen für Ver-
kehrs- und Siedlungszwecke reduziert. Um in 
diesem Zusammenhang Zielkonflikte zu ver-
meiden, werden wir im Rahmen der anstehen-
den Überprüfung der Indikatoren auch das 
Flächeninanspruchnahmeziel im Sinne größt-
möglicher ökologischer Wirksamkeit neu defi-
nieren. Es soll sich stärker an der tatsächli-
chen Zerschneidung oder Versiegelung von 
Lebensräumen orientieren. 

19. Wohneigentumsquote erhöhen 

Wohneigentum ist Altersvorsorge und stärkt 
die regionale Verbundenheit. In vergleichbarer  

 
Weise wirkt der Erwerb von Geschäftsanteilen 
bei einer Wohnungsgenossenschaft für eigene 
Wohnzwecke. Wir wollen die Wohneigentums-
quote in Deutschland erhöhen. Dazu werden 
wir die Eigenheimrente vereinfachen. 
Die Wohnungsmärkte sind regional differen-
ziert ausgeprägt. Insbesondere in Ballungs-
zentren ist zusätzlicher Wohnungsneubau 
erforderlich. Wir werden bis zur Mitte der Le-
gislaturperiode entscheiden, ob nach dem Jahr 
2013 der Bund den Ländern weiterhin zweck-
gebunden Mittel zur Finanzierung von Maß-
nahmen der Wohnraumförderung gewährt. Auf 
europäischer Ebene lehnen wir eine Förderung 
des Wohnungsbaus mit Mitteln der EU ab. 

20. Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure modernisieren 

Die Bau-, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
sind besonders wichtige Wirtschaftszweige in 
unserem Land. Wir stehen dafür, dass ihre 
Leistungen den Stellenwert im öffentlichen 
Bewusstsein erhalten, der ihrem Anteil an der 
Bruttowertschöpfung entspricht. Daher werden 
wir den Dialog zwischen Bund, Bau-, Immobi-
lien- und Wohnungswirtschaft vertiefen. Die 
Baukultur gehört zu identitätsstiftenden Mar-
kenzeichen einer Nation. Wir wollen daher das 
öffentliche Bewusstsein für die Baukultur wei-
ter unterstützen. 
Die Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI) wird auf der Grundlage des 
Bundesratsbeschlusses schnellstmöglich wei-
ter modernisiert. 

21. Regional- und Strukturpolitik sinnvoll 
fortsetzen 

Im Rahmen des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung (EFRE) ist die Fortsetzung 
der Förderung in allen förderfähigen Regionen 
(RWB-Regionen) ab 2014 sicher zu stellen. 
Hierbei sind die Belange des strukturschwa-
chen ländlichen Raums sowie der demogra-
phischen Entwicklung in besonderer Weise zu 
berücksichtigen. EFRE-Mittel müssen auch 
künftig für die klassische Förderung von Un-
ternehmensinvestitionen eingesetzt werden 
können. Den Mitgliedstaaten bzw. Ländern 
muss auch künftig die Möglichkeit für eigene 
regionale Schwerpunktsetzungen verbleiben. 
Die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) wird auf 
hohem Niveau und mit bundesweit einheitli-
chen Maßstäben fortgeführt. Wir setzen uns 
dafür ein, dass der beihilferechtliche Rahmen 
für die Regionalförderung ab 2014 den Weiter-
bestand der C-Fördergebiete vorsieht. Dies 
bedeutet die Förderfähigkeit auch von Großun-
ternehmen und erhöhte Fördersätze. 
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22. Landwirtschaft regional gezielt fördern 

Die Versorgung mit Nahrungsmitteln und 
Energie sowie der Klimaschutz gehören zu 
den zentralen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts. Wir brauchen eine starke und 
wettbewerbsfähige Land-, Forst-, Fischerei- 
und Ernährungswirtschaft in Deutschland. 
Unsere Betriebe brauchen Planungssicherheit 
und Perspektiven. Viele Landwirte können sich 
sehr wohl am Markt behaupten. Dennoch gibt 
es Regionen mit landwirtschaftlicher Produkti-
on, die einer besonderen gesellschaftlichen 
Begleitung bedürfen. EU-Vorgaben werden 1:1 
in nationales Recht umgesetzt. 
Wir wollen eine durch bäuerliche und unter-
nehmerische Betriebsstrukturen gestaltete, 
flächendeckende Landbewirtschaftung. Unter-
schiedliche strukturelle und klimatische Pro-
duktionsbedingungen rechtfertigen eine weite-
re gezielte Unterstützung der Landwirtschaft in 
diesen benachteiligten Regionen. Dabei wird 
die Verwendung auf der Basis der landwirt-
schaftlichen Vergleichszahl (LVZ) als zentraler 
Abgrenzungsmaßstab beibehalten. Unabhän-
gig vom Schutz des geistigen Eigentums wol-
len wir auf landwirtschaftliche Nutztiere und -
pflanzen kein Patentrecht. 

23. Unterstützung ländlicher Regionen  
ausbauen 

Wir stehen für starke, lebenswerte ländliche 
Räume sowie eine gleichwertige Entwicklung 
von ländlichen Regionen und städtischen Bal-
lungszentren. Wir werden dem verstärkten 
demographischen Wandel vermehrt Aufmerk-
samkeit widmen. Wir wollen die Vielfalt der 
ländlichen Räume erhalten sowie deren Stär-
ken und Wirtschaftskraft fördern. Wir werden 
dafür insbesondere die Gemeinschaftsaufga-
ben zur Förderung der regionalen Wirtschafts-
struktur und der Agrarstruktur sowie weitere 
Infrastrukturmaßnahmen zur Unterstützung der 
ländlichen Regionen ausbauen und verstärkt 
gemeinsam zielorientiert einsetzen. Wir wer-
den das Landwirtschaftsgesetz in Richtung 
eines modernen Gesetzes für die Landwirt-
schaft und den ländlichen Raum weiterentwi-
ckeln und das Ziel einer flächendeckenden, 
nachhaltigen Landbewirtschaftung in Deutsch-
land festschreiben. Wir werden einen Maß-
nahmenkatalog zur Reduzierung des Verlusts 
landwirtschaftlicher Nutzflächen vorlegen und 
den Verlust landwirtschaftlicher Flächen durch 
Siedlung, Verkehr oder ökologische Aus-
gleichsflächenregelungen eindämmen. Das 
Flächenmanagement für Ausgleichsflächen 
muss verbessert werden. 
 
 
 

 

24. Schnelles Internet in ganz Deutschland 
ausbauen 

Eine flächendeckende Breitbandversorgung 
gehört für uns zur Daseinsvorsorge. Moderne 
Kommunikationsnetze schaffen verstärkten 
Zugang zu Informationen 
und damit mehr wirtschaftliches Wachstum 
und Lebensqualität. Für die Entwicklung von 
Industrienationen sind sie daher entscheidend. 
Wettbewerb, Regulierung und Kooperation 
sind die maßgeblichen Säulen für eine zügige 
Umsetzung der Breitbandstrategie. Um die 
bislang noch nicht versorgten ländlichen Ge-
biete Deutschlands flächendeckend mit leis-
tungsfähigem Breitband zu erschließen und 
gleichzeitig den Ausbau von Hochgeschwin-
digkeitsnetzen zu beschleunigen, werden wir 
folgende Maßnahmen ergreifen: 
- Wir werden rasch ein Monitoring zum Umset-
zungsstand der Breitbandstrategie einleiten 
und im Lichte des bisher Erreichten alle Mög-
lichkeiten unter Einbeziehung investitions-
freundlicher Regulierungsinstrumente aus-
schöpfen, um die Ziele einer flächendecken-
den und hochleistungsfähigen Breitbandver-
sorgung in einem nachhaltig wettbewerblichen 
Umfeld und im Technologiemix zu erreichen 
und Synergien beim Infrastrukturaufbau best-
möglich zu nutzen. 
- Wir werden den neuen EU-Rechtsrahmen im 
Telekommunikationsgesetz rasch innovations- 
und investitionsfreundlich umsetzen und so die 
Breitbandstrategie unterstützen. Dabei werden 
wir den EU-Rechtsrahmen fortlaufend überprü-
fen. 
- Wir werden die Maßnahmen von Bund und 
Ländern für den Breitbandausbau enger mitei-
nander verzahnen. Zusammen mit den Län-
dern werden wir den von der EU-Kommission 
eröffneten und künftigen Rahmen für eine 
Breitbandförderung praxistauglich und unbüro-
kratisch umsetzen. 
- Wir werden alle möglichen Synergien beim 
Infrastrukturausbau für Breitband nutzen und 
dabei auch neue planungsrechtliche Instru-
mente zur schnellen Umsetzung prüfen. 
- Wir werden uns in einem branchenübergrei-
fenden Dialog, insbesondere unter Einbindung 
der Energienetzbetreiber, für verstärkte An-
strengungen beim Aufbau von hochleistungs-
fähigen Breitbandnetzen engagieren. 
- Die Frequenzen werden jetzt zügig verstei-
gert, damit in ländlichen Gebieten rasch und 
kostengünstig eine Breitbandversorgung ge-
währleistet werden kann. 
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25. Tourismus stärken 

Wir werden den Tourismusstandort Deutsch-
land stärken und zusätzliche Wachstumspo-
tentiale der Tourismuswirtschaft als Jobmotor 
der Zukunft freisetzen. Dazu werden die touris-
tischen Rahmenbedingungen verbessert und 
die Tourismuspolitischen Leitlinien der Bun-
desregierung fortentwickelt. Wettbewerbsver-
zerrungen und Bürokratiebelastungen werden 
so weit wie möglich reduziert. Die Regelungen 
zur Mehrwertsteuer werden auch mit Blick auf 
Belastungen für den Tourismus und dessen 
europäische Wettbewerbssituation strukturell 
überprüft. Investitionen in touristische Einrich-
tungen werden gefördert. Dazu wird das vor-
handene Instrumentarium genutzt und gege-
benenfalls optimiert. Ausbildungshemmnisse 
im Gastgewerbe werden durch ein flexibleres 
Jugendarbeitsschutzgesetz abgebaut. Die 
Mittel für die Deutsche Zentrale für Tourismus 
werden auf hohem Niveau stabilisiert sowie 
der Messe- und Kongressstandort Deutsch-
land gestärkt. Wir verankern das Ziel der 
Barrierefreiheit stärker in allen Bereichen, ver-
netzen Kultur und Tourismus enger, erstellen 
eine Tourismuskonzeption für den ländlichen 
Raum, verbessern die Rahmenbedingungen 
für Kurorte und Heilbäder und prüfen eine 
Neuregelung der Kabelweiterleitung zugunsten 
von Hotels. Die Bund-Länder-Zusammenarbeit 
wird intensiviert mit dem Ziel, Verbesserungen 
bei den in der Länderzuständigkeit liegenden 
Rahmenbedingungen zu erreichen, wie z. B. 
bei den Gaststättengesetzen, Entlastungen bei 
den Rundfunkgebühren sowie eine Auswei-
tung des Gesamtzeitraums der Sommerferien. 

26. Deutsche Einheit voranbringen 

Die Koalition wird die Deutsche Einheit weiter-
hin voranbringen. Wir halten an der Zielset-
zung fest, die Lebensverhältnisse in Deutsch-
land bis 2019 bundesweit weitgehend anzu-
gleichen. Unser Ziel ist das schnelle Erreichen 
einer möglichst hohen Steuerdeckungsquote 
der ostdeutschen Länder. Die Steigerung der 
Wirtschaftskraft und die Reduzierung der Ar-
beitslosigkeit bleiben die zentralen Ziele. Die 
Koalition bekennt sich zur Einhaltung der Mit-
telzusagen aus dem Solidarpakt II und erwar-
tet ihre bestimmungsgemäße Verwendung. 
Um die Wirksamkeit der Förderung insbeson-
dere für Wachstum und Beschäftigung in den 
ostdeutschen Ländern zu erhöhen, werden wir 
die Förderinstrumente für den Aufbau Ost eva-
luieren. Darüber hinaus benötigen die Bundes-
länder den Spielraum, um den regionalen Be-
sonderheiten gerecht zu werden. Die Koalition 
vereinbart, eine Expertenkommission einzu-
richten, deren Vorschläge in Modellregionen 
umgesetzt werden sollen.  
 

 
 
Die Koalition setzt sich dafür ein, angemesse-
ne Übergangsregelungen für die Regionen zu 
finden, die ab 2014 aus der Höchstförderung 
der Strukturfonds herausfallen. Das Förderge-
fälle zwischen vergleichbaren Regionen mit 
Wettbewerbsnachteilen ist in der EU und in-
nerhalb Deutschlands zu mindern. 

27. Neue Lösungsansätze gegen  
Arbeitslosigkeit kommunal erproben 

Die Koalition wird zum Abbau der in struktur-
schwachen Regionen – vor allem Ostdeutsch-
lands - überproportionalen Langzeitarbeitslo-
sigkeit die Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass neue Lösungsansätze des „Förderns und 
Forderns“ in größeren Kommunen erprobt 
werden können. Das Prinzip wird konsequent 
und für die öffentliche Hand kostenneutral 
umgesetzt. 

28. Bildungspartnerschaft mit Ländern und 
Kommunen 

Bildung ist eine gesamtstaatliche Aufgabe und 
bedarf einer engen Partnerschaft aller Verant-
wortlichen entlang der gesamten Bildungsket-
te. Wir streben daher eine Bildungspartner-
schaft von Bund, Ländern und Kommunen 
unter Wahrung der jeweiligen staatlichen Zu-
ständigkeit an. Wir erhöhen die Ausgaben des 
Bundes für Bildung und Forschung bis 2013 
um insgesamt 12 Mrd. Euro. Wir werden Maß-
nahmen ergreifen, die es zudem Ländern, 
Wirtschaft und Privaten erleichtern, ihre jewei-
ligen Beiträge bis spätestens 2015 ebenfalls 
auf das 10 Prozent-Niveau anzuheben. Im 
Gegenzug streben wir mit den Ländern ver-
bindliche Vereinbarungen zur Umsetzung der 
Qualifizierungsinitiative wie zur Bildungsmobili-
tät, insbesondere zu Fragen von Zulassung 
und Anerkennung von Abschlüssen und Teil-
leistungen an. 
Jeder fünfte Jugendliche in Deutschland hat so 
geringe Kompetenzen in Lesen und Mathema-
tik, dass er Gefahr läuft, auf dem Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt kaum Chancen zu haben. 
Deshalb müssen wir präventiv und möglichst 
früh in der Bildungsbiografie ansetzen. Wir 
werden vor Ort Bildungsbündnisse aller rele-
vanten Akteure – Kinder- und Jugendhilfe, 
Eltern, Schulen, Arbeitsförderung sowie Zivil-
gesellschaft – fördern, die sich mit diesem Ziel 
zusammenschließen. Wir werden ihre Arbeit 
unterstützen, indem jedes Bündnis ein Kontin-
gent z. B. von Bildungsschecks zur Weiterga-
be an benachteiligte Kinder und Jugendliche 
erhält. 
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29. Kinderbetreuung qualitativ und  
quantitativ verbessern 

Wir wollen in der Kinderbetreuung weitere 
Maßnahmen für einen verbesserten qualitati-
ven und quantitativen flexiblen Ausbau bei 
Trägervielfalt auch unter Einbeziehung von 
Tagespflege ergreifen und die Vernetzung mit 
anderen familienunterstützenden Angeboten 
im Sinne von Familienzentren und Mehrgene-
rationenhäusern intensivieren. Dazu gehört die 
Qualifikation von Tagespflegepersonen sowie 
Erzieherinnen und Erziehern und bessere 
Rahmenbedingungen für Ausbildung und Beruf 
in Kooperation mit Ländern, Kommunen und 
Verbänden. Wir werden darauf hinwirken, dass 
sich Bund und Länder auf gemeinsame Eck-
punkte der frühkindlichen Bildung, insbesonde-
re auch der Sprachförderung, einigen. Wir 
begrüßen eine freiwillige Zertifizierung der 
Einrichtungen bei wissenschaftlicher Beglei-
tung. Um qualifiziertes Personal zu gewinnen, 
wird eine Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen angestrebt. Kinderlärm darf keinen 
Anlass für gerichtliche Auseinandersetzungen 
geben. Wir werden die Gesetzeslage entspre-
chend ändern. 
Um die Attraktivität der Kindertagespflege zu 
erhöhen, wollen wir die Qualifikation der Ta-
gespflegepersonen weiterentwickeln und 
schärfen. Die Anrechenbarkeit der erworbenen 
Qualifikation auf die Ausbildung in pädagogi-
schen Berufen soll erreicht werden. 

30. Mehrgenerationenhäuser umfassend 
einbinden 

Wir werden die erfolgreiche generationenüber-
greifende Arbeit der bundesweit 500 Mehrge-
nerationenhäuser weiter in die Zukunft tragen. 
Hierbei werden wir die Mehrgenerationenhäu-
ser auch in die Verbesserung der Versor-
gungssituation von Demenzkranken und ihren 
pflegenden Angehörigen einbinden. 

31. Jugendschutz verbessern 

Wir werden gemeinsam mit Ländern, Kommu-
nen, Verbänden und Wirtschaft einen Nationa-
len Aktionsplan initiieren, der sowohl ein um-
fassendes Konzept zur Verbesserung des 
Jugendschutzes beinhaltet als auch Maßnah-
men zur Verbesserung der Partizipation, der 
Medienkompetenz und der Gewalt- sowie 
Suchtprävention vorsieht. 

32. Kinder- und Jugendhilfe evaluieren  

Wir werden das Kinder- und Jugendhilfesys-
tem und seine Rechtsgrundlagen im SGB VIII 
auf Zielgenauigkeit und Effektivität hin über-
prüfen. Wir wollen frühe, schnelle und unbüro-
kratische Hilfezugänge durch hoch qualifizierte 
Leistungsangebote und den Abbau von  

 
 
Schnittstellenproblemen zwischen der Ju-
gendhilfe und anderen Hilfesystemen errei-
chen. Dies gilt insbesondere bei Frühen Hilfen 
und bei Hilfen für junge Menschen mit Behin-
derungen. Wir werden die Qualität der Kinder- 
und Jugendhilfe evaluieren und gegebenen-
falls Standards weiterentwickeln. 

33. Jugendgewalt und -kriminalität  
bekämpfen 

Wir wollen Jugendkriminalität mit wirksamen 
Maßnahmen begegnen und alle Anstrengun-
gen unternehmen, um ihren Ursachen entge-
genzuwirken. Dazu wollen wir Präventionskon-
zepte stärken und ausbauen, unter Einbezie-
hung aller Verantwortlichen erzieherische An-
sätze verbessern sowie Vollzugsdefizite bei 
der konsequenten Durchsetzung des gelten-
den Jugendstrafrechts abbauen. Wir erkennen 
den Erziehungsgedanken des Jugendstraf-
rechts als besonders wichtig an. Zur Erweite-
rung und Verbesserung der pädagogischen 
Reaktionsmöglichkeiten bei Straftaten Jugend-
licher und Heranwachsender werden wir den 
Warnschussarrest neben der Aussetzung der 
Verhängung oder der Vollstreckung der Ju-
gendstrafe zur Bewährung einführen. Junge 
Straftäter erhalten damit bereits zu Beginn der 
Bewährungszeit deutlich die Konsequenzen 
weiterer Gesetzesverstöße vor Augen geführt 
und zugleich eine nachdrücklichere erzieheri-
sche Einwirkung. Im Jugendstrafrecht erhöhen 
wir die Höchststrafe für Mord auf 15 Jahre 
Jugendstrafe. 

34. Vernetztes Wohnen für ältere Menschen 

Wir wollen Wohnraum und Infrastruktur alten-, 
generationengerecht und wo sachgerecht in-
tegrativ gestalten und die erforderlichen Ser-
vice- und Hilfestrukturen auch in Zusammen-
arbeit mit der Zivilgesellschaft ausbauen und 
weiterentwickeln. Eine entsprechende Auf-
nahme dieser Zusammenhänge in die Ausbil-
dung von Architekten und Ingenieuren sowie 
Stadtplanern streben wir an. 

35. Demographischen Wandel  
ressortübergreifend bewältigen 

Die demographischen Veränderungen in 
Deutschland werden sich bald sehr stark im 
Alltagsleben bemerkbar machen. Staat und 
Politik müssen hierauf in vielfältiger Weise 
vorbereitet sein. Wir streben daher eine Koor-
dination der Beschäftigung mit demographi-
schen Fragen an. Zur besseren Abstimmung 
zwischen den Bundesressorts werden wir ei-
nen interministeriellen Ausschuss einsetzen. 
Die Chancen des demographischen Wandels 
sollen verstärkt in der Öffentlichkeitsarbeit der 
Bundesregierung  mit  der  Veröffentlichung  
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eines „Berichts der Bundesregierung zur de-
mographischen Lage und künftigen Entwick-
lung des Landes“ im Jahre 2011 berücksichtigt 
werden. 

36. Demografiestrategie mit den Ländern 
erarbeiten 

Die demographischen Entwicklungen wirken 
sich in den neuen Ländern früher und schnel-
ler aus als in Westdeutschland, sind jedoch 
heute schon auch für Deutschland insgesamt 
von grundlegender Bedeutung. Die Koalition 
wird dazu bis 2012 eine ressortübergreifende 
Demographiestrategie erarbeiten. Die Koalition 
wird ein Handlungskonzept mit den Ländern 
zur Verringerung von Abwanderung und Siche-
rung der privaten und öffentlichen Infrastruktur 
in vom demographischen Wandel besonders 
betroffenen ländlichen Räumen entwickeln und 
abstimmen, insbesondere zu den Bereichen 
Gesundheitsversorgung, wohnortnahe Bil-
dungsangebote, Sicherung von Mobilität, leis-
tungsfähiger Internetzugang und Stärkung der 
interkommunalen Zusammenarbeit. Dabei 
unterliegen die nichthoheitlichen Aufgaben 
dem Vergaberecht. Die Aufarbeitung der Um-
weltlasten der ehemaligen DDR ist eine Gene-
rationenaufgabe. Die Sanierung der ehemali-
gen Braunkohleabbaugebiete und der Wismut-
Altstandorte wird über das Jahr 2012 hinaus 
haushalterisch gesichert und fortgeführt.  

37. Nationalen Integrationsplan  
weiterentwickeln 

Die Integration der Menschen mit Migrations-
hintergrund ist für Deutschland eine Schlüs-
selaufgabe. Unser Zusammenleben soll von 
Respekt, gegenseitigem Vertrauen, von 
Zusammengehörigkeitsgefühl und gemeinsa-
mer Verantwortung geprägt sein. Wir wollen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger aus 
Zuwandererfamilien alle Chancen eines weltof-
fenen Landes eröffnen und ihre gesellschaftli-
che, wirtschaftliche und kulturelle Teilhabe 
ermöglichen. Wir erwarten in gleicher Weise 
die Aufnahmebereitschaft der deutschen Ge-
sellschaft und die Integrationsbereitschaft der 
Zuwanderer. Wir werden den Nationalen Integ-
rationsplan (NIP) von einem integrationspoliti-
schen Gesamtkonzept zu einem Aktionsplan 
mit klar definierten und zu überprüfenden Zie-
len weiterentwickeln. Dazu setzen wir den 
vertrauensvollen Dialog zwischen Staat und 
Gesellschaft, insbesondere den Migranten, in 
institutionalisierter Form – auch unter Einbe-
ziehung des Deutschen Bundestages – fort. 
Wir streben die Gründung eines Bundesbeira-
tes für Integration an. Stand und Verlauf der 
Integration können nur auf der Basis objektiver 
Daten ermittelt werden. Die erforderlichen 
Datengrundlagen werden wir schaffen. 
 

 
38. Modellregionen für  

Integrationspartnerschaften vor Ort  

Der Bund einerseits und die Länder mit den 
Kommunen andererseits sind in der Integrati-
onspolitik Partner. Diese Zusammenarbeit 
wollen wir unter Wahrung der jeweiligen staat-
lichen Zuständigkeiten zu verbindlichen Natio-
nalen Integrationspartnerschaften weiterentwi-
ckeln. Integration vollzieht sich in erster Linie 
in den Kommunen. Es gilt, die hervorragen-
den, aber oft zeitlich befristeten Projekte zur 
Integration zu Regelangeboten weiterzuentwi-
ckeln. Unser Ziel ist die bestmögliche Vernet-
zung der verschiedenen Integrationsförder-
maßnahmen vor Ort. Staatliche und kommuna-
le Stellen sowie öffentlich geförderte Träger 
sollen passgenau aufeinander abgestimmt 
zusammenarbeiten. Einbeziehen wollen wir 
dabei insbesondere die Integrationskursträger 
und die Arbeitsagenturen. In Modellregionen 
wollen wir die Integrationspartnerschaften er-
proben.  

39. Integrationsdefizite konsequent beheben 

Die integrationspolitischen Defizite der letzten 
Jahrzehnte wollen wir konsequent beheben. In 
unserem Land leben viele Menschen, die auch 
nach jahrelangem Aufenthalt in Deutschland 
gesellschaftlich nicht integriert sind und unsere 
Sprache nicht beherrschen. Wir werden des-
halb die Instrumente der nachholenden Integ-
ration fördern. Wir wollen die Integrationsbera-
tung optimieren. Um die Verbindlichkeit der 
individuellen Integrationsförderung zu erhöhen, 
werden wir das Instrument eines Integrations-
vertrages schaffen, mit dem wir sowohl Neu-
zuwanderer als auch länger im Land lebende 
Migranten erreichen wollen. Vor allem Men-
schen, die zu ihren Ehegatten nach Deutsch-
land nachziehen und dazu erste Deutsch-
kenntnisse schon im Herkunftsland erworben 
haben, möchten wir möglichst schnell mit der 
Vielfalt der Integrationsmaßnahmen vertraut 
machen. 
Mit Integrationsverträgen werden die notwen-
digen Integrationsmaßnahmen für eine erfolg-
reiche Eingliederung in die deutsche Gesell-
schaft und den deutschen Arbeitsmarkt ver-
einbart und später kontinuierlich überprüft. 
Information und Beratung über staatliche und 
bürgerschaftliche Angebote stehen dabei im 
Vordergrund. Modelle der individuellen Beglei-
tung, wie etwa die Integrationslotsen, beziehen 
wir dabei ein. Die Schnittstellen der Bera-
tungsdienste zu den Bildungsträgern werden 
überprüfbar verbessert.  
Das Asylbewerberleistungsgesetz werden wir 
im Hinblick auf das Sachleistungsprinzip evalu-
ieren. 
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40. Integrationskraft von Kindergärten und 
Schulen verstärken 

Die Integrationskraft von Kindergärten und 
Schulen werden wir verstärken. Wer früh ge-
fördert wird, hat bessere Chancen. Wir stehen 
zum bedarfsgerechten Ausbau der frühkindli-
chen Bildungseinrichtungen und der Ganz-
tagsschule. Wir unterstützen verbindliche bun-
desweit vergleichbare Sprachstandstests für 
alle Kinder im Alter von vier Jahren und bei 
Bedarf eine verpflichtende gezielte Sprachför-
derung vor der Schule. Alle Kinder, die einge-
schult werden, sollen Deutsch sprechen kön-
nen. Wir unterstützen darüber hinaus unter-
richtsbegleitende Sprachprogramme. 

41. Erwerbsbeteiligung von Migranten  
verbessern 

Wir wollen die Erwerbsbeteiligung von Men-
schen mit Migrationshintergrund weiter ver-
bessern. Wirksame Instrumentarien sollen – so 
wie die Förderung berufsbezogener Sprach-
kenntnisse – künftig als Regelinstrumente im 
SGB II und III zur Verfügung stehen. Damit 
wird den besonderen Unterstützungsbelangen 
dieser Personengruppe Rechnung getragen. 

42. Bürgerschaftliches Engagement von 
Migranten fördern 

Das Bürgerschaftliche Engagement von Mig-
ranten wird weiter gefördert und gestärkt. Hier-
zu wird der beabsichtigte qualitative und quan-
titative Ausbau der Jugendfreiwilligendienste 
beitragen. Wir wollen sowohl die vermehrte 
Teilhabe von Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund an den Jugendfreiwilligendiensten 
erreichen als auch das Ziel der Einbindung des 
Freiwilligen Sozialen Jahres zur Forcierung der 
Belange der Integration verfolgen. Mit dem 
Programm „Integration durch Sport“ wollen wir 
besonders Frauen und Mädchen mit Migrati-
onshintergrund ansprechen, um sie als Teil-
nehmer und auch Übungsleiter zu gewinnen. 

43. Scheinehen verhindern 

Die Koalitionspartner sind sich einig, die An-
strengungen zur Verhinderung von Schein-
ehen zu intensivieren und alle Maßnahmen, z. 
B. die Verlängerung der Ehebestandszeit zur 
Erlangung eines eigenständigen Aufenthaltsti-
tels von zwei auf drei Jahre, zu prüfen. Das 
Erschleichen von Aufenthaltstiteln muss nach-
haltig bekämpft werden. 

44. Ehrenamt und Bürgerschaftliches  
Engagement fördern 

Die vielfältigen Investitionen im Engagement 
sind besser zu fördern, stärker zu vernetzen 
und vor allem denen zugänglich zu machen,  
 

 
 
die wir für bürgerschaftliches Engagement 
begeistern wollen. Wir wollen eine Nationale 
Engagementstrategie u. a. zusammen mit dem 
Nationalen Forum für Engagement und Parti-
zipation umsetzen, ein Gesetz zur Förderung 
des bürgerschaftlichen Engagements verfol-
gen, das alle geeigneten Rahmenbedingungen 
für eine nachhaltige Infrastruktur und Stabili-
sierung von Engagement und Partizipation 
berücksichtigt und zur Bündelung, Abstim-
mung und Weiterentwicklung von Förderpro-
grammen ein geeignetes bundeseinheitliches 
Förderinstrument aufstellen. 

45. Jugendfreiwilligendienste stärken 

Wir werden die Qualität der Jugendfreiwilli-
gendienste „Freiwilliges Soziales Jahr“ und 
„Freiwilliges Ökologisches Jahr“ als Bildungs-
dienste nachhaltig sichern stärken. Der Kin-
dergeldbezug in Zeiten geregelter und ungere-
gelter Jugendfreiwilligendienste wird verein-
heitlicht, ein Kindergeldbezug während der 
Wehr- und Zivildienstzeit wird geprüft. Durch 
eine gemeinsame ressortübergreifende Stra-
tegie werden einheitliche und transparente 
Bedingungen für alle Freiwilligendienstleisten-
den geschaffen. Einen einheitlichen Status für 
Freiwilligendienstleistende im Zuge eines 
"Freiwilligendienststatusgesetzes" streben wir 
an.  
Wir wollen den vielfältigen ehrenamtlichen 
Einsatz für kulturelle Angebote und Entfal-
tungsmöglichkeiten nachhaltig unterstützen 
und für mehr Anerkennung für das Ehrenamt 
sorgen. Ehrenamtlich Engagierte sollen von 
Bürokratie und Haftungsrisiken entlastet wer-
den. Wir wollen die Angebote für das Freiwilli-
ge Soziale Jahr in der Kultur ausweiten. 

46. Arbeitsmarktpolitik effektiv und effizient 
gestalten  

Wir stehen für eine effektive und effiziente 
Arbeitsmarktpolitik, die Arbeitslose dabei un-
terstützt, rasch wieder eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung zu finden. Denn 
unser Ziel der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist 
es, Arbeitssuchende erfolgreich in Beschäfti-
gung zu vermitteln. 
Die Arbeitsmarktinstrumente der Arbeitsver-
waltung müssen mit dieser Maßgabe auf den 
Prüfstand gestellt werden. Wir wollen die Viel-
zahl der bestehenden Arbeitsmarktinstrumente 
deutlich reduzieren. Unser Ziel ist es, vor Ort 
ein hohes Maß an Ermessenspielraum – kom-
biniert mit einem wirksamen Controlling – zu 
erreichen und dadurch die Integration in den 
Arbeitsmarkt entsprechend den regionalen 
Bedingungen deutlich zu verbessern. Die Koa-
lition wird deshalb Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass neue Lösungsansätze wie z. B. 

Kommunal relevant/Oktober 2009/Seite 11 



 

 
 
die „Bürgerarbeit“ oder marktgerecht ausge-
staltete Vermittlungsgutscheine ab Beginn der 
Arbeitslosigkeit erprobt werden können. 

47. Aufgabenwahrnehmung für  
Langzeitarbeitslose neu ordnen 

Die Koalition will die Aufgabenwahrnehmung 
und Finanzierung für Langzeitarbeitslose im 
Sinne der Menschen neu ordnen. Wir streben 
eine verfassungsfeste Lösung ohne Änderung 
des Grundgesetzes und ohne Änderung der 
Finanzbeziehungen an, die dazu beiträgt, dass 
Langzeitarbeitslosigkeit vermieden bzw. so 
schnell wie möglich überwunden wird. Dabei 
gilt es, die Kompetenz und Erfahrung der Län-
der und der Kommunen vor Ort sowie der 
Bundesagentur für Arbeit in getrennter Aufga-
benwahrnehmung für die Betreuung und Ver-
mittlung der Langzeitarbeitslosen zu nutzen.  

48. Mustervertrag für Zusammenarbeit mit 
Kommunen ausarbeiten 

Die Bundesagentur für Arbeit erhält die Aufga-
be, den Kommunen attraktive Angebote zur 
freiwilligen Zusammenarbeit zu unterbreiten. 
Dazu wird das Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung einen „Mustervertrag“ aus-
arbeiten, der die Zusammenarbeit regelt und 
die kommunale Selbstverwaltung achtet. Un-
ser Ziel ist eine bürgerfreundliche Verwaltung, 
die unnötige Doppelarbeit vermeidet. 

49. Optionskommunen sichern 

Die bestehenden Optionskommunen sollen 
diese Aufgabe unbefristet wahrnehmen kön-
nen. Dabei muss kommunalen Neugliederun-
gen Rechnung getragen werden können. 

50. Kosten der Unterkunft transparent  
gestalten 

In diesem Zusammenhang werden auch die 
Kosten der Unterkunft transparent und rechts-
sicher ausgestaltet. Wir werden auf der Basis 
der vorhandenen gesetzlichen Regelungen 
prüfen, die Energie- und Nebenkosten sowie 
ggf. die Kosten der Unterkunft zu pauschalie-
ren. Dabei sind regionale Besonderheiten zu 
berücksichtigen. Wir wollen damit auch dazu 
beitragen, dass die Zahl der Prozesse in die-
sem Bereich zurückgeht und gleichzeitig An-
reize für einen sparsamen Energieverbrauch 
setzen. 

51. Ermittlung des Wohngeldanspruchs 
vereinfachen 

Wir werden das Wohngeldrecht hinsichtlich der 
Schnittstellen zu anderen sozialen Siche-
rungssystemen überprüfen und streben weite-
re Vereinfachungen bei der Ermittlung des 
Wohngeldanspruchs an. 

 

52. Zusammenfassung familienpolitischer 
Leistungen prüfen 

Wir werden prüfen, ob die von den Familien-
kassen durchgeführte Auszahlung des Kinder-
geldes einer anderen Stelle übertragen werden 
kann. Darüber hinaus wird geprüft, ob weitere 
steuerfinanzierte familienpolitische Leistungen 
zusammengefasst werden können. 

53. Flächendeckende medizinische  
Versorgung sicherstellen 

Die Sicherstellung der flächendeckenden und 
bedarfsgerechten medizinischen Versorgung 
ist uns ein zentrales gesundheitspolitisches 
Anliegen, das im Hinblick auf die demographi-
sche und gesellschaftliche Entwicklung noch 
an Bedeutung gewinnt. 
Der in manchen Regionen sich abzeichnenden 
Unterversorgung durch Ärztemangel und zu-
nehmend längeren Wartezeiten muss wirksam 
begegnet werden. Dazu werden wir die Vo-
raussetzungen schaffen, damit die Gemein-
same Selbstverwaltung die Bedarfsplanung 
zielgerichtet weiter entwickeln kann. Um der 
gemeinsamen Verantwortung für regionale 
Bedürfnisse und Strukturen besser gerecht zu 
werden, wollen wir fachliche Einwirkungsmög-
lichkeiten für die Länder prüfen. Dem in den 
nächsten Jahren drohenden Ärztemangel ist 
durch Abbau von Bürokratie und eine leis-
tungsgerechte Vergütung wirksam auch durch 
folgende Maßnahmen zu begegnen: 
- gezielte Nachwuchsgewinnung und Förde-
rung von Medizinstudierenden und Stärkung 
der Allgemeinmedizin in der Ausbildung, 
- Ausbau der Anreize und Mobilitätshilfen bei 
der Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten in 
unterversorgten Gebieten und 
- Erweiterung der Delegationsmöglichkeiten 
ärztlicher und anderer Tätigkeiten zur Entlas-
tung von Ärztinnen und Ärzten. 

54. Leistungsfähige Krankenhäuser  
flächendeckend sichern 

Deutschland braucht leistungsfähige Kranken-
häuser für eine hochwertige, innovative, flä-
chendeckende und wohnortnahe Patienten-
versorgung. Dafür wollen wir die Grundlagen 
sichern und dazu beitragen, dass die Arbeit im 
Krankenhaus attraktiv bleibt. Dafür bedarf es 
effizienter Strukturen. Der Prozess einer bes-
seren Verzahnung der Sektoren wird fortge-
setzt. Dabei ist es unser Ziel das bestehende 
Belegarztsystem beizubehalten und zu stär-
ken. Das Verfahren, das die Zulassung von 
Krankenhäusern zur ambulanten Versorgung 
bei hochspezialisierten Leistungen, seltenen 
Erkrankungen und Erkrankungen mit besonde-
ren Krankheitsverläufen regelt, wird kritisch 
überprüft und gegebenenfalls präzisiert.  
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Die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser in 
den Regionen muss bei verlässlicher Investiti-
onsfinanzierung gewahrt bleiben. Das DRG-
System begreifen wir als lernendes System. 
Es soll in seinen Auswirkungen weiter beo-
bachtet und, wo notwendig, weiterentwickelt 
werden. Ein Augenmerk gilt dabei auch der 
Notfallversorgung. Bundeseinheitliche Preise 
werden abgelehnt. 

55. Staatliches Gewaltmonopol  
gewährleisten 

Der Staat hat die Aufgabe, die unveräußerli-
chen Freiheiten jedes Einzelnen durch politi-
sche, rechtliche und gesellschaftliche Rah-
menbedingungen umfassend zur Geltung zu 
bringen. Zugleich hat er mit seinem Gewalt-
monopol Frieden und Sicherheit zu gewähr-
leisten. Dabei ist er rechtsstaatlichen Bindun-
gen unterworfen, zu denen das Verbot unan-
gemessener Grundrechtseingriffe zählt. Diese 
Prinzipien verwirklichen wir im Rahmen unse-
rer föderalen Sicherheitsarchitektur. Dabei hat 
die konsequente Anwendung geltenden 
Rechts, eine gute Ausstattung der Sicherheits-
behörden und die Beseitigung von Vollzugsde-
fiziten immer Vorrang vor der Erweiterung 
staatlicher Eingriffsbefugnisse. 

56. Forschung für zivile Sicherheit  
ausbauen 

Wir bauen die Forschung für die zivile Sicher-
heit aus, um die Sicherheit von Bürgern, Gü-
tern und Infrastrukturen vor Terrorismus, orga-
nisierter Kriminalität sowie Natur- und Umwelt-
katastrophen zu schützen. Dabei wollen wir 
alle relevanten Akteure wie etwa Forschungs-
einrichtungen, Universitäten und Unternehmen 
in Deutschland anhören und internationale 
Entwicklungen beachten. 

57. Freiwillige im Bevölkerungsschutz  
dauerhaft unterstützen 

Deutschland ist mit seinem Bevölkerungs-
schutz, der auf den Kompetenzen und Res-
sourcen des Bundes, der Länder, der Kommu-
nen und Hilfsorganisationen aufbaut, gut auf-
gestellt. Diejenigen, die sich in Feuerwehren, 
Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten und im 
THW aufopfernd und unentgeltlich für die Si-
cherheit ihrer Mitmenschen einsetzen, müssen 
dauerhaft unterstützt werden. Sie sind Vorbil-
der unserer Gesellschaft. 

58. Straßenverkehrsgesetz für freiwillige 
Rettungskräfte verbessern 

Wir werden das Straßenverkehrsgesetz zu-
gunsten der bei den Freiwilligen Feuerwehren, 
den Rettungsdiensten und den technischen  
 

 
 
Hilfsdiensten ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen 
und Bürger weiter verbessern. 

59. Schutz von Vollstreckungsbeamten  
verbessern 

Polizeibeamte und andere Personen, die öf-
fentliche Aufgaben wahrnehmen, werden im-
mer häufiger Ziel brutaler gewalttätiger Angrif-
fe. Wir wollen ihren strafrechtlichen Schutz – 
insbesondere durch eine Neufassung des § 
113 Abs. 2 StGB – verbessern. 

60. Mietrecht überarbeiten 

Wir wollen das Mietrecht auf seine Ausgewo-
genheit hin überprüfen und dabei seinen sozia-
len Charakter wahren. Wir wollen klima- und 
umweltfreundliche Sanierungen erleichtern 
und dabei die freie Entscheidung des Vermie-
ters beibehalten. Baumaßnahmen, die diesem 
Zweck dienen, sind zu dulden und berechtigen 
nicht zur Mietminderung. Mietnomadentum 
sowie Luxussanierungen zum Zwecke der 
Entmietung werden wir wirksam begegnen. 
Die Kündigungsfristen für Vermieter und Mieter 
sollen einheitlich sein. Mietrechtliche Ansprü-
che müssen auch wirksam vollstreckt werden 
können. Zweckgebundene staatliche Transfer-
leistungen zu den Wohnkosten müssen auch 
tatsächlich den Vermieter erreichen. 

61. Behördenrufnummer 115 ausbauen 

Die einheitliche Behördenrufnummer 115 ver-
bessert den Service für alle Bürgerinnen  und 
Bürger. Bis 2011 werden alle Bundesbehörden 
hieran angeschlossen sein, bis Ende 2013 soll 
115 für ganz Deutschland zur Verfügung ste-
hen. 

62. Melderecht harmonisieren 

Wir werden den Auftrag aus der Föderalis-
muskommission I, das geltende Rahmenrecht 
durch eine Regelung in der ausschließlichen 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes abzu-
lösen, durch ein Bundesmeldegesetz erfüllen. 
Darin werden wir das Melderecht harmonisie-
ren und die Zustimmung der Vermieter bei der 
Anmeldung von Mietern wieder einführen. 

63. Beamtenrecht fortentwickeln 

Der öffentliche Dienst hat für die Funktionsfä-
higkeit und Leistungsfähigkeit des Staates eine 
Schlüsselfunktion. Wesentlicher Garant dieser 
Aufgabenerfüllung ist das Berufsbeamtentum. 
Wir werden das Beamtenrecht entsprechend 
dem Verfassungsgebot fortentwickeln und an 
veränderte Rahmenbedingungen anpassen. 
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64. Transparenz kommunaler  
Gesellschaften stärken 

Entscheidungen kommunaler Gesellschaften 
müssen transparent sein. Hierzu muss der 
Grundsatz der Öffentlichkeit bei kommunalen 
Entscheidungen im Rahmen der Abwägung 
mit der gesellschaftsrechtlichen Verschwie-
genheitspflicht ein deutlich höheres Gewicht 
als bisher erhalten. 

65. Subsidiaritätsprinzip in EU durchsetzen 

Wir wollen, dass der EU-Aktionsplan zum Bü-
rokratie-Abbau um 25 Prozent bis 2012 wirk-
sam umgesetzt wird. Eine über die EU-
Vorgaben hinausgehende Umsetzung oder 
eine Verbindung mit anderen gesetzlichen 
Maßnahmen sollte grundsätzlich ausgeschlos-
sen werden. Das Subsidiaritätsprinzip und das 
Verhältnismäßigkeitsprinzip sowie der Grund-
satz der begrenzten Einzelermächtigung müs-
sen strikt beachtet werden. Die EU kann nur 
rechtsetzend tätig werden, wenn eine entspre-
chende Rechtsgrundlage existiert, nachgewie-
sen werden kann, dass die Mitgliedstaaten 
keine ausreichende Regelung gewährleisten 
können und eine Regelung auf europäischer 
Ebene besser ist als auf nationaler. Wir wer-
den uns dafür einsetzen, dass EU-
Gesetzgebungsvorhaben, die innerhalb der 
Amtszeit einer EU-Kommission nicht verab-
schiedet worden sind, verfallen. Auch wollen 
wir, dass EU-Rechtsakte stärker als bisher auf 
ihre Verhältnismäßigkeit und Bürgerfreundlich-
keit ausgerichtet werden. Mitteilungs- und Be-
richtspflichten für Unternehmen sind erheblich 
zu reduzieren. 
Grenzüberschreitende EU-Sozialsysteme leh-
nen wir ab, denn nur so kann der hohe deut-
sche Standard gewahrt werden. Bundestag 
und Bundesrat haben die Begleitgesetze zum 
Lissabon-Vertrag neu gefasst, mit denen ihre 
Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte konkreti-
siert werden.  
 

 
Wir werden einen aktiven Beitrag dazu leisten, 
dass diese Gesetze in der neuen Legislaturpe-
riode politisch mit Leben erfüllt und die parla-
mentarischen Rechte aktiv und umfänglich 
wahrgenommen werden. Wir werden im Ver-
lauf der Legislaturperiode bewerten, ob die 
durch die Begleitgesetze eröffneten Möglich-
keiten größerer parlamentarischer Kontrolle 
den Anforderungen der Praxis genügen und 
gegebenenfalls entsprechende Initiativen er-
greifen. 
Europäischer Mehrwert und Subsidiarität müs-
sen die Richtschnur für die anstehenden Ver-
handlungen über die Zukunft des EU-
Haushalts sein. Die vorhandenen Mittel müs-
sen auf strategische Bereiche europäischer 
Politik konzentriert werden, in denen gemein-
sames Handeln erforderlich ist und bessere 
Ergebnisse liefert als nationales. 
Eine EU-Steuer oder die Beteiligung der EU an 
nationalen Steuern und Abgaben lehnen wir 
ab. Auch darf die EU keine eigenen Kompe-
tenzen zur Abgabenerhebung oder zur Kredit-
aufnahme für Eigenmittel erhalten. 
Wir werden uns dafür einsetzen, die Förderfä-
higkeit geeigneter Projekte aus dem Förderziel 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäf-
tigung“ („Ziel-2“) auch in der kommenden För-
derperiode zu gewährleisten. Bezüglich des 
Förderziels „Konvergenz“ („Ziel-1“) streben wir 
an, die Förderung ab 2014 stärker auf die wirk-
lich bedürftigen Regionen zu beschränken und 
eine Übergangslösung für die aus Ziel- 1 
herausfallenden Regionen zu finden. Prinzipiell 
ist jede Förderung befristet und hat degressi-
ven Charakter. 
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